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[aufgrund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/65/434/Add.3)] 

65/144.  Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung und Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. Dezember 2003, 59/223 vom 
22. Dezember 2004, 60/187 vom 22. Dezember 2005, 61/188 vom 20. Dezember 2006, 
62/186 vom 19. Dezember 2007, 63/206 vom 19. Dezember 2008 und 64/191 vom 21. De-
zember 2009, 

 sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschiedete Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen1, 

 ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20052, 

 unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung und 
ihr Ergebnisdokument3 und die Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: Er-
gebnisdokument der Internationalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur 
Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey4, 

 sowie unter Hinweis auf die Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskri-
se und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung und ihr Ergebnisdokument5, 

 ferner unter Hinweis auf die Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene 
über die Millenniums-Entwicklungsziele und ihr Ergebnisdokument6, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006 über die Weiter-
verfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der 
_______________ 
1 Siehe Resolution 55/2. 
2 Siehe Resolution 60/1. 
3 Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18–22 March 
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf. 
4 Resolution 63/239, Anlage. 
5 Resolution 63/303, Anlage. 
6 Siehe Resolution 65/1. 
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Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, 

 betonend, dass die Schuldentragfähigkeit eine wesentliche Grundlage für Wachstum 
ist, unterstreichend, wie wichtig die Schuldentragfähigkeit und ein wirksames Schuldenma-
nagement für die Anstrengungen zur Erreichung der nationalen Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, sind, und in der Erkenntnis, dass Staats-
schuldenkrisen in der Regel mit hohen Kosten und Störwirkungen, namentlich auf die Be-
schäftigung und die produktiven Investitionen, verbunden und meist von einer Kürzung der 
öffentlichen Ausgaben, namentlich für Gesundheit und Bildung, gefolgt sind, wovon insbe-
sondere die Armen und Schwachen betroffen sind, 

 bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung für seine Entwicklung 
trägt und dass die Rolle der nationalen Politik und der nationalen Entwicklungsstrategien, 
auch auf dem Gebiet des Schuldenmanagements, für die Herbeiführung einer nachhaltigen 
Entwicklung nicht genügend betont werden kann, und anerkennend, dass die nationalen An-
strengungen, namentlich zur Erreichung der Entwicklungsziele und zur Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit, durch unterstützende globale Programme, Maßnahmen und Poli-
tiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwicklungslän-
der zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind 
und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der nationalen 
Souveränität zu gewährleisten ist, 

 sowie bekräftigend, dass die multilateralen Institutionen, einschließlich derjenigen im 
System der Vereinten Nationen, und andere zuständige Organisationen nach Maßgabe ihres 
jeweiligen Mandats auch weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen sollen, den Ländern 
bei der Herbeiführung und Aufrechterhaltung der Schuldentragfähigkeit behilflich zu sein, 

 erneut erklärend, dass die Schuldentragfähigkeit vom Zusammenwirken zahlreicher 
Faktoren auf internationaler und nationaler Ebene abhängt, und betonend, dass die landes-
spezifischen Gegebenheiten und die Auswirkungen externer Schocks, wie derjenigen, die 
auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen sind, auch künftig bei 
Schuldentragfähigkeitsanalysen berücksichtigt werden sollen, 

 in Anerkennung der Bedeutung der auf nationaler, regionaler und internationaler Ebe-
ne unternommenen Anstrengungen zur Bewältigung der durch die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise verursachten Probleme, denen sich viele Entwicklungsländer gegenüberse-
hen, und in der Erkenntnis, dass die Auswirkungen der Krise auf die Entwicklung nach wie 
vor zu spüren sind, die Fortschritte bei der Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zunichte machen kön-
nen und die Schuldentragfähigkeit in einigen Entwicklungsländern gefährden, unter ande-
rem durch die Folgen für die Realwirtschaft und die Erhöhung der Kreditaufnahme zur Mil-
derung der nachteiligen Auswirkungen der Krise, 

 sowie in Anerkennung dessen, dass der Schuldenerleichterung, gegebenenfalls ein-
schließlich des Schuldenerlasses, und der Umschuldung je nach dem Einzelfall als Instru-
menten zur Verhütung und Bewältigung von Schuldenkrisen eine wichtige Rolle dabei zu-
kommt, die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in den Entwick-
lungsländern zu mildern, 

 ferner anerkennend, welche Rolle den Privatkapitalströmen bei der Mobilisierung von 
Finanzmitteln für die Entwicklung zukommt, unterstreichend, welche Probleme vielen Ent-
wicklungsländern durch den übermäßigen Zufluss von kurzfristigem Kapital entstehen, na-
mentlich was ihre Schuldentragfähigkeit betrifft, und dazu anregend, die Vor- und Nachteile 
der makroprudenziellen Maßnahmen, die zur Milderung der Auswirkungen stark schwan-
kender Kapitalflüsse zur Verfügung stehen, weiter zu prüfen, 
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 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass der Schuldendienst einigen Ländern 
mit niedrigem Einkommen zunehmende Probleme bereiten könnte, 

 mit Anerkennung feststellend, dass die Initiative für hochverschuldete arme Länder, 
die Multilaterale Entschuldungsinitiative und bilaterale Geber dreißig Ländern, die den Ab-
schlusspunkt im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme Länder erreicht hatten, 
eine erhebliche Schuldenerleichterung gewährt haben, was ihre Schuldenanfälligkeit be-
trächtlich verringert und sie in die Lage versetzt hat, ihre Investitionen in soziale Dienste zu 
erhöhen, und gleichzeitig mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass einige Länder nach 
Erreichen des Abschlusspunkts noch immer als stark überschuldungsgefährdet eingestuft 
werden und vermeiden müssen, erneut eine untragbare Schuldenlast anzuhäufen, 

 feststellend, dass sechs weitere Länder den Entscheidungspunkt im Rahmen der Initia-
tive für hochverschuldete arme Länder erreicht haben und dass vier von vierzig hochver-
schuldeten armen Ländern, die die Voraussetzungen erfüllen, den Entscheidungspunkt noch 
nicht erreicht haben, mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass fast alle dieser zehn 
die Voraussetzungen erfüllenden Länder, denen die Erreichung des Entscheidungs- oder Ab-
schlusspunkts im Rahmen der Initiative Schwierigkeiten bereitet, von der Weltbank als fra-
gile Volkswirtschaften eingestuft werden, und betonend, wie wichtig es ist, diesen Ländern 
nach Bedarf dabei behilflich zu sein, ihre Probleme beim Abschluss des Prozesses im Rah-
men der Initiative anzugehen, 

 davon überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für Güter und Dienstleistungen, 
deren Ausfuhr für die Entwicklungsländer von Interesse ist, erheblich zur Schuldentragfä-
higkeit in diesen Ländern beiträgt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs7; 

 2. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine rasche, wirksame, umfassende und 
dauerhafte Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungsländer für die Förderung ihres 
Wirtschaftswachstums und ihrer Entwicklung von besonderer Bedeutung ist; 

 3. betont, wie wichtig die verantwortungsvolle Vergabe und Aufnahme von Kredi-
ten ist, weist nachdrücklich darauf hin, dass Gläubiger und Schuldner die Verantwortung für 
die Verhütung untragbarer Verschuldungssituationen teilen müssen, und legt den Mitglied-
staaten, den Bretton-Woods-Institutionen, den regionalen Entwicklungsbanken und den an-
deren maßgeblichen multilateralen Finanzinstitutionen und Akteuren nahe, die laufenden 
Gespräche im Rahmen der Initiative der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen zur Förderung einer verantwortungsvollen staatlichen Kreditvergabe und -aufnah-
me unter Berücksichtigung der von anderen Organisationen und Foren zu dieser Frage ge-
leisteten Arbeit weiterzuführen; 

 4. fordert alle Kreditgeber und Kreditnehmer nachdrücklich auf, in ihre Entschei-
dungen Schuldentragfähigkeitsanalysen einzubeziehen, um durch einen zwischen Kredit-
nehmern und Kreditgebern koordinierten und kooperativen Ansatz zur Aufrechterhaltung 
eines tragfähigen Schuldenniveaus beizutragen, unterstreicht, welche Rolle die von dem In-
ternationalen Währungsfonds und der Weltbank gemeinsam erarbeiteten Rahmenleitlinien 
zur Schuldentragfähigkeit von Ländern mit niedrigem Einkommen als Orientierungshilfe 
für Entscheidungen über die Aufnahme und die Vergabe von Krediten spielen, nimmt davon 
Kenntnis, dass die Flexibilität der Rahmenleitlinien vor kurzem überprüft wurde, und regt 
an, die Rahmenleitlinien unter voller Beteiligung der Regierungen der Schuldnerländer auf 
offene und transparente Weise laufend zu überprüfen; 

_______________ 
7 A/65/155. 
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 5. erklärt erneut, dass für die endgültige Beurteilung der Schuldentragfähigkeit 
nicht ausschließlich ein einziger Indikator herangezogen werden soll, erkennt in dieser Hin-
sicht zwar die Notwendigkeit an, transparente und vergleichbare Indikatoren heranzuziehen, 
bittet jedoch gleichzeitig den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, bei ihrer 
Bewertung der Schuldentragfähigkeit auch weiterhin den grundlegenden Veränderungen 
Rechnung zu tragen, die unter anderem durch Naturkatastrophen, Konflikte und Verände-
rungen der globalen Wachstumsaussichten oder der Austauschrelationen, insbesondere bei 
den rohstoffabhängigen Entwicklungsländern, sowie durch die Auswirkungen der Entwick-
lungen auf den Finanzmärkten verursacht werden, und weiter Informationen zu dieser Frage 
bereitzustellen und dabei auf die entsprechenden Kooperationsforen, einschließlich derjeni-
gen unter Beteiligung von Mitgliedstaaten, zurückzugreifen; 

 6. erkennt an, dass die langfristige Schuldentragfähigkeit unter anderem vom Wirt-
schaftswachstum, der Mobilisierung einheimischer Ressourcen und den Exportaussichten 
der Schuldnerländer und damit von der Schaffung eines entwicklungsfördernden internatio-
nalen Umfelds, von Fortschritten bei der Verfolgung einer soliden makroökonomischen Po-
litik, einem transparenten und wirksamen ordnungspolitischen Rahmen und von der erfolg-
reichen Überwindung von Problemen bei der Strukturentwicklung abhängt; 

 7. anerkennt außerdem das ungeheure Ausmaß und die Vieldimensionalität der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die in mehreren Entwicklungsländern eine drasti-
sche Verschlechterung der Schuldenquote verursacht hat, unterstreicht die Notwendigkeit, 
den Entwicklungsländern weiter dabei behilflich zu sein, das Auflaufen einer untragbaren 
Verschuldung zu vermeiden, um das Risiko eines Rückfalls in eine weitere Schuldenkrise 
zu verringern, nimmt in dieser Hinsicht davon Kenntnis, dass während und seit der Krise 
über den Internationalen Währungsfonds und die multilateralen Entwicklungsbanken zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, und fordert, dass die Länder mit niedrigem 
Einkommen weiterhin Finanzierung zu Vorzugsbedingungen und auf Zuschussbasis erhal-
ten, damit sie auf die Folgen der Krise reagieren können; 

 8. anerkennt ferner die Rolle der Vereinten Nationen und der internationalen Fi-
nanzinstitutionen im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und legt ihnen nahe, die welt-
weiten Bemühungen um ein dauerhaftes, alle einschließendes und ausgewogenes Wachstum, 
eine nachhaltige Entwicklung und die Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung der Ent-
wicklungsländer weiter zu unterstützen, namentlich durch die fortgesetzte Überwachung der 
globalen Finanzströme und ihrer diesbezüglichen Auswirkungen; 

 9. betont die Notwendigkeit einer koordinierten Politik zur Förderung der Schul-
denfinanzierung, der Entschuldung und der Umschuldung, stellt fest, dass der Rahmen für 
die Kreditvergabe des Internationalen Währungsfonds vor kurzem unter anderem durch eine 
Straffung der Konditionalität und die Schaffung flexiblerer Instrumente verbessert wurde, 
stellt jedoch gleichzeitig fest, dass die neuen und laufenden Programme keine ungerechtfer-
tigten prozyklischen Auflagen beinhalten sollen, fordert die laufende Überprüfung der neu-
en Kreditfazilitäten und legt den multilateralen Entwicklungsbanken eindringlich nahe, sich 
weiter in Richtung einer flexiblen, schnell auszahlbaren und vorgezogenen Hilfe zu Vor-
zugsbedingungen zu bewegen, die Entwicklungsländern spürbar und rasch helfen wird, 
wenn sie sich bei ihren Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele 
Finanzierungslücken gegenübersehen, eingedenk dessen, dass neue Kreditfazilitäten der je-
weiligen Absorptionsfähigkeit und Schuldentragfähigkeit dieser Länder Rechnung tragen 
müssen; 

 10. stellt fest, dass der Internationale Währungsfonds die aus konzessionären Fazili-
täten bereitgestellten Kredite für Länder mit niedrigem Einkommen bis Ende 2011 zinsfrei 
stellt, und bittet den Fonds, die Überprüfung seiner konzessionären Kreditfazilitäten für 
Länder mit niedrigem Einkommen für den Zeitraum nach 2011 zu erwägen; 
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 11. stellt außerdem fest, dass die Entwicklungsländer zur Milderung der nachteili-
gen Auswirkungen der Krise und zur Stabilisierung der makroökonomischen Entwicklungen 
als letzten Ausweg, von Fall zu Fall und über bestehende Rahmen, versuchen können, vor-
übergehende Schuldenmoratorien zwischen Schuldnern und Gläubigern auszuhandeln; 

 12. stellt ferner fest, dass im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme Län-
der und der Multilateralen Entschuldungsinitiative Fortschritte erzielt wurden, bekundet je-
doch ihre Besorgnis darüber, dass einige Länder den Entscheidungspunkt beziehungsweise 
den Abschlusspunkt noch nicht erreicht haben, fordert die volle und rasche Umsetzung die-
ser Initiativen und die fortgesetzte Unterstützung der noch verbleibenden Länder, die die 
Voraussetzungen erfüllen, beim Abschluss des Prozesses im Rahmen der Initiative für hoch-
verschuldete arme Länder und legt allen Parteien, Gläubigern wie Schuldnern, nahe, ihren 
Verpflichtungen so schnell wie möglich nachzukommen, um den Entschuldungsprozess ab-
zuschließen; 

 13. begrüßt und befürwortet die Bemühungen der hochverschuldeten armen Länder, 
fordert sie auf, ihre innerstaatliche Politik zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der 
Armutsbeseitigung unter anderem durch die Schaffung eines der Entwicklung des Privat-
sektors förderlichen innerstaatlichen Umfelds, eines stabilen makroökonomischen Rahmens 
und transparenter und rechenschaftspflichtiger Systeme für öffentliche Finanzen weiter zu 
stärken, und bittet in dieser Hinsicht die Gläubiger, private wie öffentliche, die noch nicht in 
vollem Umfang an Entschuldungsinitiativen mitwirken, sich erheblich stärker daran zu be-
teiligen, auch indem sie den Schuldnerländern, die mit den Gläubigern Abkommen über ei-
ne nachhaltige Entschuldung geschlossen haben, nach Möglichkeit eine vergleichbare Be-
handlung zukommen lassen, und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die Ge-
bergemeinschaft um die fortgesetzte Bereitstellung einer angemessenen und ausreichend 
konzessionären Finanzierung; 

 14. unterstreicht, dass hochverschuldete arme Länder, die die Voraussetzungen für 
eine Schuldenerleichterung erfüllen, nicht in der Lage sein werden, deren Vorteile in vollem 
Umfang zu nutzen, wenn nicht alle öffentlichen wie privaten Gläubiger ihren fairen Teil 
beisteuern und sich an den internationalen Schuldenregelungsmechanismen beteiligen, um 
die Schuldentragfähigkeit dieser Länder zu gewährleisten; 

 15. legt den Geberländern nahe, durch entsprechende Schritte dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme Länder und der Multilateralen 
Entschuldungsinitiative für Schuldenerleichterungen bereitgestellten Mittel nicht zulasten 
der öffentlichen Entwicklungshilfemittel gehen, die für die Entwicklungsländer zur Verfü-
gung stehen sollen; 

 16. stellt mit Besorgnis fest, dass einige Entwicklungsländer mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen, die nicht in die bestehenden Entschuldungsinitiativen einbezogen 
sind, infolge einer hohen Schuldenlast Schwierigkeiten haben könnten, die Ressourcen zu 
mobilisieren, die sie zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, benötigen, was auf die mögliche Notwen-
digkeit hindeutet, von Fall zu Fall Entschuldungsinitiativen für diese Länder zu prüfen; 

 17. legt dem Pariser Club nahe, bei der Behandlung der Schulden von Schuldner-
ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nicht Teil der Initiative für hochver-
schuldete arme Länder sind, neben ihren Finanzierungslücken auch ihre mittelfristige 
Schuldentragfähigkeit zu berücksichtigen, nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem  
Évian-Ansatz des Pariser Clubs, der auf die spezifischen Bedürfnisse der Schuldnerländer 
zugeschnittene unterschiedliche Entschuldungsbedingungen vorsieht, unter Beibehaltung 
des Schuldenerlasses für hochverschuldete arme Länder; 

 18. betont die Notwendigkeit einer gezielten Auseinandersetzung mit den Schul-
denproblemen der Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen, betont in dieser Hinsicht, 
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wie wichtig der Évian-Ansatz des Pariser Clubs als praktisches Mittel zur Auseinanderset-
zung mit dieser Frage ist, und stellt fest, dass sich die derzeit für die Analyse der Schulden-
situation von Ländern mit mittlerem Einkommen verwendeten Rahmenleitlinien zur Schul-
dentragfähigkeit überwiegend auf die mittelfristige Schuldendynamik konzentrieren; 

 19. betont außerdem, dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin die 
Schuldensituation der am wenigsten entwickelten Länder aufmerksam überwachen und 
wirksame Maßnahmen ergreifen muss, vorzugsweise innerhalb der bestehenden Rahmen, 
um die Schuldenprobleme dieser Länder zu bewältigen, namentlich durch den Erlass der 
multilateralen und bilateralen Schulden der am wenigsten entwickelten Länder bei öffentli-
chen wie privaten Gläubigern; 

 20. begrüßt und fordert Bemühungen seitens der internationalen Gemeinschaft um 
Flexibilität und betont die Notwendigkeit, diese Bemühungen fortzusetzen, wenn es darum 
geht, den Entwicklungsländern in Postkonfliktsituationen, insbesondere denjenigen, die 
hochverschuldet und arm sind, bei ersten Wiederaufbaumaßnahmen im Hinblick auf ihre 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung behilflich zu sein; 

 21. begrüßt außerdem und bittet um Bemühungen seitens der Gläubiger, den von 
Naturkatastrophen betroffenen Entwicklungsländern durch Flexibilität die Auseinanderset-
zung mit ihren verschuldungsbezogenen Anliegen zu ermöglichen und dabei ihren jeweili-
gen Umständen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen; 

 22. betont, dass Schuldenerleichterungen eine entscheidende Rolle bei der Freiset-
zung von Mitteln spielen können, die dann für Maßnahmen im Einklang mit den Zielen der 
Beseitigung der Armut, eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und den international vereinbarten Entwicklungszielen, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, verwendet werden sollen, und fordert die Länder in dieser Hin-
sicht nachdrücklich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch Schuldener-
lass und Schuldenabbau, freigesetzten Mittel für diese Ziele zu verwenden; 

 23. fordert die Erwägung zusätzlicher Maßnahmen und Initiativen zur Gewährleis-
tung der langfristigen Schuldentragfähigkeit durch eine erhöhte Finanzierung auf Zuschuss-
basis und andere Formen der konzessionären Finanzierung, den 100-prozentigen Erlass der 
in Frage kommenden öffentlichen multilateralen und bilateralen Schulden der hochver-
schuldeten armen Länder und nach Bedarf und je nach Fall die Erwägung einer erheblichen 
Schuldenerleichterung oder Umschuldung für Entwicklungsländer, deren Schuldenlast un-
tragbar ist und die nicht Teil der Initiative für hochverschuldete arme Länder sind; 

 24. bittet die Geberländer, unter Berücksichtigung landesspezifischer Schuldentrag-
fähigkeitsanalysen ihre Bemühungen um die Aufstockung der bilateralen Zuschüsse für 
Entwicklungsländer als möglichen Beitrag zur mittel- bis langfristigen Schuldentragfähig-
keit fortzusetzen, und erkennt an, dass die Länder in der Lage sein müssen, Beschäftigung 
und produktive Investitionen zu fördern und unter Aufrechterhaltung der Schuldentragfä-
higkeit Investitionen zu tätigen, unter anderem in das Gesundheits- und das Bildungswesen; 

 25. fordert verstärkte Anstrengungen, durch die Verbesserung der internationalen 
Finanzmechanismen zur Krisenprävention und -beilegung Schuldenkrisen zu verhüten und 
ihre Häufigkeit und Kosten zu verringern, ermutigt den Privatsektor zu diesbezüglicher Zu-
sammenarbeit und bittet Gläubiger und Schuldner, nach Bedarf, im gegenseitigen Einver-
nehmen, auf transparente Weise und von Fall zu Fall die Verwendung neuer und verbesser-
ter Schuldinstrumente und innovativer Mechanismen wie Schuldenumwandlungen, ein-
schließlich der Umwandlung von Schulden in Beteiligungen bei Projekten zur Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele, sowie Instrumente zur Indexierung von Schulden wei-
ter zu erkunden; 
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 26. fordert außerdem die Erwägung leistungsfähigerer Konzepte für Mechanismen 
zur Umstrukturierung staatlicher Schulden und Schuldenregelung auf der Basis bestehender 
Rahmenvorgaben und Grundsätze unter breiter Beteiligung von Gläubigern und Schuldnern, 
die vergleichbare Behandlung aller Gläubiger und eine wichtige Rolle für die Bretton-
Woods-Institutionen und die anderen maßgeblichen Organisationen im System der Verein-
ten Nationen, und fordert in dieser Hinsicht alle Länder auf, die Erörterungen, namentlich 
im Rahmen der Vereinten Nationen und anderer geeigneter Foren, über die Notwendigkeit 
und Realisierbarkeit eines stärker strukturierten Rahmens für die internationale Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet zu fördern und dazu beizutragen; 

 27. stellt fest, dass sich die Zusammensetzung der staatlichen Schulden einiger Län-
der verändert und sich zunehmend von der staatlichen Kreditaufnahme zur Kreditaufnahme 
an den Finanzmärkten und von ausländischen zu inländischen staatlichen Schulden verla-
gert, wenngleich die meisten Länder mit niedrigem Einkommen bei ihrer Auslandsfinanzie-
rung nach wie vor zumeist auf staatliche Quellen zurückgreifen, stellt außerdem fest, dass 
sich aus der Höhe der Inlandsschulden und der deutlich gestiegenen Zahl der staatlichen wie 
der privaten Gläubiger andere Probleme für die makroökonomische Steuerung und die Trag-
fähigkeit der Staatsverschuldung ergeben könnten, und betont, dass die Auswirkungen die-
ser Veränderungen unter anderem durch bessere Datenerhebung und -analyse angegangen 
werden müssen; 

 28. ist sich dessen bewusst, dass die zunehmende Praxis von „Geierfonds“, ihre For-
derungen vor Gericht durchzusetzen, Sorgen bereitet, und ist sich in dieser Hinsicht außer-
dem dessen bewusst, dass die Vereinbarungen des Pariser Clubs nützliche Instrumente der 
internationalen Zusammenarbeit darstellen und dass Schuldnerländer Schwierigkeiten ha-
ben, von anderen Gläubigern eine vergleichbare Behandlung zu erhalten, wie sie mit der in 
diesen Vereinbarungen enthaltenen Standardklausel gefordert wird; 

 29. betont, dass bei der Entwicklung und Evaluierung von Verschuldungsszenarien, 
einschließlich der Bewertung der inländischen öffentlichen und privaten Verschuldung, der 
Informationsaustausch verstärkt, die Transparenz erhöht und objektive Kriterien verwendet 
werden müssen, um die Erreichung der Entwicklungsziele zu gewährleisten, erkennt an, 
dass Ratingagenturen eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung von Informationen spie-
len, so auch bei der Bewertung von Unternehmensrisiken und hoheitlichen Länderrisiken, 
und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, bei der Erarbeitung seines Berichts über 
die Durchführung dieser Resolution aktuelle Informationen über die Aufsicht über Rating-
agenturen einzubeziehen; 

 30. bittet die internationale Gemeinschaft, die Anstrengungen zur verstärkten Unter-
stützung, einschließlich finanzieller und technischer Hilfe, für den Aufbau institutioneller 
Kapazitäten in den Entwicklungsländern fortzusetzen, um das nachhaltige Schuldenmana-
gement als festen Bestandteil nationaler Entwicklungsstrategien zu stärken, namentlich 
durch die Förderung transparenter und rechenschaftspflichtiger Schuldenmanagementsys-
teme und der Kapazitäten für Schulden- und Umschuldungsverhandlungen und durch unter-
stützende rechtliche Beratung für den Umgang mit Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Aus-
landsschulden und den Abgleich schuldenbezogener Daten zwischen Gläubigern und 
Schuldnern, damit die Schuldentragfähigkeit herbeigeführt und aufrechterhalten werden 
kann; 

 31. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, den In-
ternationalen Währungsfonds und die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalkom-
missionen, Entwicklungsbanken und anderen zuständigen multilateralen Finanzinstitutionen 
und Interessenträgern, ihre Kooperation bei Kapazitätsaufbaumaßnahmen auf dem Gebiet 
des Schuldenmanagements und der Schuldentragfähigkeit in den Entwicklungsländern fort-
zusetzen und zu verstärken;  
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 32. regt an, den Informationsaustausch über die Kreditaufnahme und -vergabe zwi-
schen allen Gläubigern und Schuldnern auf freiwilliger Basis weiter zu verbessern; 

 33. erkennt an, dass aktuelle und umfassende Daten über die Höhe und die Zusam-
mensetzung der Schulden eine notwendige Voraussetzung unter anderem für den Aufbau 
von Frühwarnsystemen sind, die darauf gerichtet sind, die Auswirkungen von Schuldenkri-
sen zu begrenzen, fordert Schuldner- und Gläubigerländer auf, sich verstärkt um die Erhe-
bung von Daten zu bemühen, und fordert die Geber auf, den Ausbau ihrer Unterstützung für 
Programme der technischen Zusammenarbeit zu erwägen, die auf eine Stärkung der diesbe-
züglichen statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer abzielen; 

 34. fordert alle Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen auf und bit-
tet die Bretton-Woods-Institutionen und den Privatsektor, geeignete Maßnahmen und Initia-
tiven zu ergreifen, um die Verpflichtungen, Übereinkünfte und Beschlüsse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie die Tragfähig-
keit der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer betreffen, umzusetzen; 

 35. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine 
umfassende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschuldungssituation der Entwick-
lungsländer einschließt; 

 36. beschließt, den Unterpunkt „Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung und Ent-
wicklung“ unter dem Punkt „Fragen der makroökonomischen Politik“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

69. Plenarsitzung 
20. Dezember 2010 


